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dem Ausschuss für einen Zeitraum bis zum 27. März 2017 wiedereinzusetzen, und dabei 
gegebenenfalls den Sachverstand der Mitglieder der Gruppe nach Resolution 2140 (2014) 
heranzuziehen; 
 6. ersucht die Sachverständigengruppe, dem Ausschuss spätestens am 27. Juli 
2016 eine Halbzeitunterrichtung zu geben und dem Sicherheitsrat nach Erörterung mit dem 
Ausschuss spätestens am 27. Januar 2017 einen Schlussbericht vorzulegen; 
 7. weist die Sachverständigengruppe an, mit den anderen zuständigen Sachver-
ständigengruppen, die vom Sicherheitsrat zur Unterstützung der Arbeit seiner Sanktions-
ausschüsse eingesetzt wurden, zusammenzuarbeiten, insbesondere mit dem mit Resolution 
1526 (2004) eingesetzten Team für analytische Unterstützung und Sanktionsüberwachung, 
dessen Mandat mit Resolution 2253 (2015) verlängert wurde; 
 8. fordert alle Parteien und alle Mitgliedstaaten sowie die internationalen, regio-
nalen und subregionalen Organisationen nachdrücklich auf, die Zusammenarbeit mit der 
Sachverständigengruppe sicherzustellen, und fordert ferner alle beteiligten Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, die Sicherheit der Mitglieder der Sachverständigengruppe und ihren un-
gehinderten Zugang, insbesondere zu Personen, Dokumenten und Orten, zu gewährleisten, 
damit die Sachverständigengruppe ihr Mandat ausführen kann; 
 9. betont, wie wichtig es ist, nach Bedarf Konsultationen mit den betroffenen 
Mitgliedstaaten zu führen, um sicherzustellen, dass die in dieser Resolution festgelegten 
Maßnahmen vollständig durchgeführt werden; 
 10. fordert alle Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, auf, dem Aus-
schuss so bald wie möglich über die von ihnen unternommenen Schritte zur wirksamen 
Durchführung der mit den Ziffern 11 und 15 der Resolution 2140 (2014) und Ziffer 14 der 
Resolution 2216 (2015) verhängten Maßnahmen Bericht zu erstatten, und weist in dieser 
Hinsicht darauf hin, dass von den Mitgliedstaaten, die gemäß Ziffer 15 der Resolu-
tion 2216 (2015) Überprüfungen von Ladungen durchführen, gemäß Ziffer 17 der Resolu-
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